
Hinweise zum Verwendungsnachweis 

Aktiv gegen Rechtsextremismus, 

Gewalt und Menschenfeindlichkeit

• Die Verwendungsnachweise für die im Rahmen von „Demokratie leben!“ und 
„NRWeltoffen“ 2023 geförderten Projekte sind unbedingt bis zum 15.02.2024 
beim Jugendamt sowie bei der Koordinierungs- und Fachstelle digital und 
nochmals in Papierform bei Jugendamt einzureichen! 

• Die Verwendungsnachweise bestehen aus:

• einem Sachbericht (orientiert sich an den Angaben aus dem Förderantrag)

• einem zahlenmäßigen Nachweis

• einem Finanzierungsplan bzw. „Soll-Ist-Gegenüberstellung“ (bei 
„Demokratie leben!“)

• einer Belegliste 

• Kopien der Belege (inkl. Kontoauszügen)

• Eine Inventarisierungsliste (bei Anschaffungen über einem Netto-Wert 
von 800€) 

• Weitere Nachweise (Seminarlisten, Veröffentlichungen etc.)

• Bitte nur die offiziellen Formulare nutzen!



Aktiv gegen Rechtsextremismus, 

Gewalt und Menschenfeindlichkeit

4. Sachberichtsformular
(„Demokratie leben!“ und „NRWeltoffen“)



Aktiv gegen Rechtsextremismus, 

Gewalt und Menschenfeindlichkeit

4. Zahlenmäßiger Nachweis – Soll-Ist-
Gegenüberstellung (Finanzierungsplan)  

Nur bei durch „Demokratie leben!“- 
geförderten Projekten nötig!
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Gewalt und Menschenfeindlichkeit

Zahlenmäßiger Nachweis – Belegliste
(Vorlagen - „Demokratie leben!“ und NRWeltoffen)



Aktiv gegen Rechtsextremismus, 

Gewalt und Menschenfeindlichkeit

In der Belegliste müssen alle Belege (Einnahmen und Ausgaben) in zeitlicher 
Reihenfolge aufgeführt werden - dazu gehören sämtliche Quittungen, Belege, 
Verträge und Nachweise:

Kassenbons, Online-Rechnungen, Kontoauszüge (auch Pay-Pal etc.), 
Honorarverträge, Kooperationsverträge, Stundennachweise, Arbeitsverträge, 
Sonstige Aufstellungen

Kopien der Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen 
enthalten:

Zahlungs- und Rechnungsempfänger, Grund bzw. Verwendungszweck der Zahlung,
Tag der Zahlung

Die Belege müssen zwecks Zuordnung entsprechend der Belegliste nummeriert 
werden und ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zum Projekt enthalten (z.B. die 
Projektnummer).

Zahlenmäßiger Nachweis – Belegliste und Belege



Aktiv gegen Rechtsextremismus, 

Gewalt und Menschenfeindlichkeit

4. Zahlenmäßiger Nachweis – Belege



Aktiv gegen Rechtsextremismus, 
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Zahlenmäßiger Nachweis – allgemeine Hinweise

• Alkohol kann grundsätzlich nicht abgerechnet werden

• Verpflegung nur, wenn diese unbedingt für den Projekterfolg 
erforderlich ist

• Es gilt das Prinzip der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit

• Im Rahmen von „Demokratie leben!“ müssen Eigenmittel in Höhe 
von 20 % bzw. 17% (ab 2024) und 25% bei „NRWeltoffen“ 
eingebracht werden

• Bei allen Ausgaben zur Öffentlichkeitsarbeit muss das 
entsprechende Programmlogo verwendet werden (bitte 
Genehmigung durch die Fach- und Koordinierungsstelle beim 
Jugendring einholen)
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